
7.11

7.26
7.32

7.19

7.03

7.10

7.35

7.28

7.14

6.90
7.04

7.04
7.05

6.92

6.79

6.98

7.01

6.67

6.86

6.82
6.81

6.76

7.00

6.89

6.48

6.63

6.99

6.98

6.65

6.51

6.50
6.235.69

6.12

6.12

6.68

6.71

6.62
6.69

5.91

6.20

6.10

6.07 5.83

5.90

6.17
6.35

6.39

6.34 6.10

6.12 6.03

6.00

6.11

6.02

6.07

5.90

5.80

6.01

6.02

6.11

6.15

6.75

7.01

6.76

6.866.77

7.09

7.22
7.30

7.15
7.387.37

7.08

7.12

6.90

HsNr. 3

1

41

39

40

7.53
7.44

7.36

7.28

7.40
7.46

7.30

7.23

7.30 7.16

7.28
7.34

7.23 7.27

7.31

7.16
7.14

7.12
7.08

4.55

G

G

W

PB

RP

RP

RP

RP

PB

RP

PB

PB

RP

RP

GP

BP

PB

RP

BB

RP

MP
MP

K

SD

SD

SD

PB

PB PB

PBPB

PB

K

43

KF
KF

KF

KF
KF

KF

KF
KF

LS

LS

LS

LS

LS

LS

LS

SP
S

SP
S

SP
S

SP
S

SP
S

SP
S

SP
S

SPS

P

KP

KF

LS
LS

LS

KF
KF

SP
S

SP
S

Trafo

85
a

8749

48

36

46

37

47

44

85
83

79

LS

PB
PB

BSP

BB

3x

BSP
BSP

5x

4x

BSP

Handelshof

Büro

mit Lampe

Baustelle

B

Überdachung

BSP

Garagen

Cont. Überdachung

Cont.Büro

Lager

Lager

Lager

Lager

Leerstehend

mit Lampe

BSP

BSP

BSP

BSP

mit Lampe

Lagerfläche

ÜD

Überdachung

Überdachung

ZK

B
H=
1,15

Gleis

Gleis

Gleis

Gl
eis

BB B

B

B

Kies
B

B

BB

BB

B

 
12,0
2,2
Esche

 
14,0
4x1,5
Ahorn

H= 3,3B

B

B

B

B

B

B

B

BB

BB

BSP

 
6,0

Gehölz

 
10,0
1,0
Ahorn

 
6,0
0,8
Esche

 
12,0
3x1,0
Weide 

10,0
2x1,2
Weide 

6,0
0,8
Esche 

5,0
0,5
Esche

 
6,0
2x0,7

 
6,0
0,7
Birke

 
6,0
3x0,6

 
6,0
0,7
Birke 

6,0
0,7
Birke

 
6,0
0,7
Birke

 
12,0
4x0,8

 
6,0
0,5
Esche  

2,0
0,1

 
2,0
0,1

 
2,0
0,1

 
2,0
0,1

 
2,0
0,1

 
10,0
3,0
Pappel

 
10,0
2,4
Pappel

 
16,0
3,0
Pappel

 
8,0
1,2
Nuss

 
12,0
1,4
Eiche

 
12,0
3,5
Pappel

 
10,0
3,0
Pappel  

8,0
0,9
Obst

 
12,0
3,5
Pappel

 
10,0
3,0
Pappel

 
10,0
3,0
Pappel

Rinne

BB

Tribseer Damm

C
arl-H

eydem
ann-R

ing

Ri
ch

te
nb

er
ge

r C
ha

us
se

e

Rostocker Chaussee

G

G

G

G

G

G
G

G

G

G

G

164
1

165/4

17
12

21/6

18
6

23
4

26
2

103

96
3

104
2

96
1 96

165/3

52
1

298
4

53
2

54

53
1

12
31

52

53
3

27
2

27
1

24/8

23

25
4

25
5 22

31
3

294
10

23
6

26
4

30

31
6

294
5

294
11

294
12

294
7

21
1

252
6

252
7

20
1

253
2

253
1

17
3

252
5

298
3

252
3

19
2

298
2

199
12

24
12

28
2

30
5

25
3

24
6

30
10

30
7

30
9

30
11

31
7

98

31
8

294
6

32

295

18
3

17
5

100
8

24
1

19 24
2

23
7

20
1

17
10

2925
1

20
2

25
3

28
1

99
2

23
9

100
7

23
8

21
4

17
11

21
2

23
10

23
11

28

26
3

31
29

27
4

25
4

27
3

24
7

25
12

24
11

30
8

27
2

25
9

24
10

24
9

30
6

10
7

10
6

11
9

10
3

10
5

11
6

11
7

11
8

15
6

11
4

161

162

15
4

12
46

13
4

12
32

19
3

17
2

13
6

54
6

62
2

9
12

16
2

16
3

15
5 15

9

14
1

15
7

17
3

17
8

21
5

52
4

52
3

62
1

61
1

9
7

9
15

9
17

9
11

7
8

9
13

9
14

9
16

15
10

7
7

25
11

25
10

27
4

16
516

4

16
1

16
10

54
6

16
8

16
7

16
6

16
11

16
9

18
1

14
1

15
4

13
7

17
4

15
1

15
3

21
4

38
2

26
2

35

36

34
2

45
3

26
3

20
2

34
1

13
4

55

45
2

38
4

41
444

5

37
2

12
46

47
5

38
3

48
2

37
1

39

32
33
1

48
3

46
1

47
2

47
4

46
2

33
4

33
3MU1

GH  25,5 m ü.NHN

0,8 a

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

xx

x

x

x

x

x
x

x
x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

21
3

45
3

tlw.

21
3

tlw.

21
1

tlw.

III -V

St

St

x
xx

x
x

x x

x

V

MU2

GH  25,5 m ü.NHN

0,8
III - V

WA

GH  22,5 m ü.NHN

V
0,4 o

VERFAHRENSVERMERKE
1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom

..................... Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im Amtsblatt
der Hansestadt Stralsund am .................. erfolgt.

2. Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Behörde ist gemäß § 17 LPIG M-V mit Schreiben
vom ................. beteiligt worden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist in Form  eines öffentlichen
Aushanges vom ..................  bis .................... durchgeführt worden. Die Bekanntmachung des Aushanges
erfolgte im Amtblatt Nr. 80 der Hansestadt Stralsund vom .....................

4. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom
................  zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 1 BauGB aufgefordert worden.

5. Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund hat am ................. den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 80 mit
Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

6. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 80, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den textlichen
Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften (Teil B) sowie die Begründung und Anlagen haben in der
Zeit vom ................. bis ................... nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Anregungen während der Auslegungsfrist von
jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können und auch Gelegenheit zur
Erörterung gegeben wird, im Amtsblatt Nr. ... vom .................. ortsüblich bekanntgemacht worden.
Während des Auslegungszeitraumes waren die ausgelegten Planunterlagen auch im Internet auf der
Homepage der Hansestadt Stralsund unter www.stralsund.de/oeffentlichkeitsbeteiligung und im Bau- und
Planungsportal M-V unter https://bplan.geodaten-mv.de/bauleitplaene einzusehen.

7. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom
................... zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 2 BauGB aufgefordert worden und wurden
gleichzeitig über die öffentliche Auslegung informiert.

8. Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund hat die vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit sowie die
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am ..................... geprüft. Das
Ergebnis der Abwägung ist mit Schreiben vom ....................  mitgeteilt worden.

9. Der Bebauungsplan Nr. 80, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen
und den örtlichen Bauvorschriften (Teil B) wurden am .................  von der Bürgerschaft der Hansestadt
Stralsund als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan einschließlich der Anlagen wurde
mit Beschluss der Bürgerschaft vom .................. gebilligt.

Hansestadt Stralsund, den ....................  Der Oberbürgermeister

10. Der Katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 80 am ....................  wird als
lagerichtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlicher der Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass
eine Prüfung nur grob erfolgte, da die rechtsverbindliche Liegenschaftskarte (ALKIS) im Maßstab 1 : ..........
vorliegt. Regressansprüche können nicht abgeleitet werden.

....................... , den  ....................... Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur:in

11. Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 70.1, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den textlichen
Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften (Teil B) wird hiermit ausgefertigt.

Hansestadt Stralsund, den ....................... Der Oberbürgermeister

12. Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 80 sowie die Stelle, bei der der Bebauungsplan auf
Dauer während der Dienstzeiten von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu
erhalten ist, sind am .......................  im Amtsblatt Nr. .......... ortsüblich bekannt gemacht worden. In der
Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- un Formvorschriften und von
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§§ 214, 215 Abs. 2 BauGB sowie § 5 KV M-V) und
weiter auf die Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.

Die Satzungs über den Bebauungsplan Nr. 80 ist mit Ablauf des ....................... in Kraft getreten.

Hansestadt Stralsund, den ....................... Der Oberbürgermeister

I PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
1 Art der baulichen Nutzung

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1, 4, 6a BauNVO
1.1 Allgemeines Wohngebiet

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes (WA) sind gemäß § 4 i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO
Allgemein zulässig:
- Wohngebäude,
- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht

störenden Handwerksbetriebe,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.
Die in § 4 Abs. 3 BauNVO für Allgemeine Wohngebiete genannten ausnahmsweise zulässigen
Nutzungen:
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- Anlagen für Verwaltung,
- Gartenbaubetriebe und
- Tankstellen
sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit nicht
zulässig.

1.2 Urbanes Gebiet
1.2.1 Innerhalb des Urbanen Gebietes (MU) sind gemäß § 6a i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO

Allgemein zulässig:
- Wohngebäude,
- Geschäfts- und Bürogebäude,
- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des

Beherbergungsgewerbes,
- sonstige Gewerbebetriebe,
- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche

Zwecke
Nicht zulässig sind:
- Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfanges nur im

Kernbereich allgemeine zulässig sind,
- Tankstellen und

Betriebe und Nutzungen, die der gewerblichen sexuellen Betätigung oder Schaustellung dienen.
1.2.2 Die genannte zulässige Nutzung von sonstigen Gewerbebetrieben sind gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO

nur zulässig, soweit sie das Wohnen nicht wesentlich stören.

2 Maß der baulichen Nutzung
2.1 Höhe der baulichen Anlagen

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m.§ 16 und 18 BauNVO
2.1.1 Innerhalb des Plangebietes wird die Höhe baulicher Anlagen in Meter über Normalhöhenull (m ü. NHN)

festgesetzt. Die maximale Gebäudehöhe bezieht sich auf den höchsten Punkt der das Gebäude nach
oben hin abschließenden Dachhaut (bei Flachdächern die Oberkante der Attika).

2.1.2 Die festgesetzten maximalen Gebäudehöhen dürfen durch Lüftungsanlagen, Aufzugsbauten,
Lichtkuppeln und sonstige, technisch notwendige Dachaufbauten um maximal 1,5 m überschritten
werden. Der höchstzulässige Flächenanteil aller Überschreitungen ist auf insgesamt 20 vom Hundert
der zugehörigen Dachfläche begrenzt. Die vorgenannten Aufbauten müssen mindestens einen
Abstand entsprechend ihrer Höhe von der baulichen zugeordneten Dachkante aufweisen.
Anlagen zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie sind von der Flächenbeschränkung
ausgenommen.

3 Bauweise
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO

3.2 Abweichende Bauweise (a):
Die abweichende Bauweise definiert sich dabei nach der offenen Bauweise, es dürfen jedoch auch
Baukörper mit einer Länge von mehr als 50,0 m errichtet werden.

4 Überbaubare Grundstücksflächen
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO

4.1 Baugrenzen:
Die zeichnerisch festgesetzten Baugrenzen dürfen durch untergeordnete Bauteile (z.B. Vordächer
oder Balkone) am Hauptgebäude um maximal 1,5 m überschritten werden.

4.2 Baulinien:
Innerhalb des Urbanen Gebietes (MU) ist oberhalb des IV Geschosses ein straßenseitiger Rücksprung
von der Baulinie von mindestens 1,0 m einzuhalten.

5 Garagen und überdachte Stellplätze (Carports)
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 BauNVO

5.1 Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind außerhalb der durch Baugrenzen definierten
bebaubaren Flächen unzulässig. Ausgenommen sind Großgaragen (z.B. Parkhäuser / Tiefgaragen).

5.2 Offene Stellplätze sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

6.1 Das im Plangebiet anfallende, nicht verdunstete und nicht verwendete Niederschlagswasser ist, soweit
die Bodenverhältnisse dies erlauben, auf den Grundstücken innerhalb des Geltungsbereiches zur
Versickerung zu bringen.
Ausgenommen sind Flächen deren Nutzung aufgrund wasserrechtlicher Regelungen nicht zur
Versickerung geeignet ist.

6.2 Innerhalb des Urbanen Gebietes und des Allgemeine Wohngebietes sind Wegeflächen, Stellplätze und
Stellplatzanlagen einschließlich deren Zufahrten mit wasser- und luftdurchlässigen Belägen mit einem
Abflussbeiwert < 0,7 (z.B. Pflaster mit mindestens 15 % Fugenanteil, Sickerpflaster,
Rasenfugenpflaster, Schotterrasen oder vergleichbare Befestigungen) sowie entsprechend wasser-
und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen.
Ausgenommen sind Stellplätze und Stellplatzanlagen, soweit deren Nutzung aufgrund
wasserrechtlicher Regelungen nicht zur Versickerung geeignet ist.

7 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

7.1 Zum Schutz vor Straßen- und Schienenverkehrslärm sind Schlafräume in den Gebäuden an den der
Straßen bzw. des Schienenweges abgewandten Gebäudeseite anzuordnen.

7.2 Bei der Errichtung oder der Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen sind
die Außenbauteile entsprechend den Anforderungen der DIN 4109-1:2018-01, „Schallschutz im
Hochbau - Teil1: Mindestanforderungen“ und DIN 4109-2:2018-01 „Schallschutz im Hochbau -
Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“ auszubilden. Grundlage hierzu sind die im
Plan gekennzeichneten maßgeblichen Außenlärmpegel.

7.3 Schutzbedürftige Räume, die nur Fenster besitzen, die nachts einem Beurteilungspegel von über 45
dB(A) ausgesetzt sind, sind mit einer Lüftungsvorrichtung (Luftwechselrate von 20 m³ pro Person und
Stunde) oder anderen baulichen Maßnahmen (besondere Fensterkonstruktion) zur Belüftung zu
versehen.

8 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstiger Bepflanzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB
Oberirdische Stellplatzanlagen mit mehr als vier Kfz-Stellplätzen sind an drei Außenkanten mit
mindestens 1,0 m hohen standortgerechten Laubholzhecken (gemäß Pflanzliste B) einzugrünen.
Zusätzlich sind oberirdische Stellplatzanlagen mit mehr als vier Kfz-Stellplätzen sind durch
Baumpflanzungen zu gliedern. Hierzu ist je angefangener fünf Kfz-Stellplätze ein mittel- bis
großkroniger, standortgerechter, gebietsheimischer Laubbäume als Hochstamm, 3x verpflanzt, mit
einem Stammumfang von mindestens 16/18 cm in einer mindestens 12,0 m² großen Baumscheibe mit
einem unterirdischen Wurzelraum von mindestens 18,0 m³ zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu
erhalten und bei Abgang innerhalb der nächsten Pflanzperiode zu ersetzen. Die Baumscheiben sind
mit bodendeckenden Pflanzen zu begrünen.
Ausgenommen von dieser Regelung sind Stellplätze in Großgaragen (Parkhäuser / Tiefgaragen).

II ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
§ 86 LBauO M-V i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB

1 Ausbildung des obersten Geschosses
1.1 Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes (WA) sind die obersten Geschosse der Gebäude als

Staffelgeschoss auszubilden. Dabei ist die Fassade allseits um mindestens 1,0 m gegenüber der
Außenkante des darunterliegenden Geschosses zurückspringend auszuführen.
Als Ausnahme zulässig ist der Erschließungskern, dessen Außenwand bündig mit der aufgehenden
Fassade höher ausgebildet werden darf.

1.2 Innerhalb des Urbanen Gebietes (MU) sind die obersten Geschosse der Gebäude als Staffelgeschoss
auszubilden. Dabei ist die Fassade straßenseitig um mindestens 1,0 m gegenüber der Außenkante
des darunterliegenden Geschosses zurückspringend auszuführen.
Als Ausnahme zulässig ist der Erschließungskern, dessen Außenwand bündig mit der aufgehenden
Fassade höher ausgebildet werden darf.
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Planzeichen Erläuterungen Rechtsgrundlagen

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Straßenverkehrsflächen

4 Verkehrsflächen § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Straßenbegrenzungslinie

offene Bauweiseo § 22 BauNVO

Allgemeines Wohngebiet § 4 BauNVO

Baugrenze

Grundflächenzahl als Höchstmaß0,4

2 Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
§§ 16-20 BauNVO

3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare
Grundstücksflächen

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
§§ 22 und 23 BauNVO

§ 19 BauNVO

§ 23 BauNVO

Zahl der Vollgeschosse als HöchstmaßIII - V § 20 BauNVO

abweichende Bauweisea § 22 BauNVO

§ 18 BauNVOZulässige Höhe der baulichen Anlagen als Höchstmaß
in Meter über Normalhöhennull

WA

GH 25,5 m
ü. NHN

Urbanes Gebiet § 6a BauNVOMU

Bereich mit verkehrsberuhigenden Maßnahmen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Es gelten das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S.
3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.10.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257), die
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) und die
Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. I Nr. 189)

V

Planzeichen Erläuterungen Rechtsgrundlagen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes

vorhandene Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

5 Sonstige Planzeichen

II DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTER

Geländehöhe Bestand über NHN

Gebäude Bestand

41
4

7.14

§ 9 Abs. 7 BauGB

eingemessener Einzelbaum

St Umgrenzung von Flächen für Stellplätze § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

III HINWEISE
Wasserabfluss
Hinsichtlich des Abflusses des Niederschlagswassers von den Baugrundstücken wird auf folgende
gesetzliche Bestimmungen hingewiesen:
Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers auf ein tiefer liegendes Grundstück darf nicht zum
Nachteil eines höher liegenden Grundstücks behindert werden. Der natürliche Ablauf wild
abfließenden Wassers darf nicht zum Nachteil eines tiefer liegenden Grundstücks verstärkt oder auf
andere Weise verändert werden. (§ 37 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)).
Die Ableitung von Abwässern oder Oberflächenwasser in oder auf die öffentlichen Straßen ist
unzulässig (§ 49 Abs. 3 Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(StrWG-MV).
Bodendenkmale
Werden bei Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt, ist gemäß § 11 DSchG
M-V die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die
Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes für Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in
unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür die Entdecker, der Leiter der Arbeiten,
der Grundstückseigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die
Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.
Bodenschutz
Nach § 202 BauGB ist unbelasteter Oberboden während der Bauphase in geeigneter Weise zu lagern
und im Baugebiet wieder zu verwenden.
Artenschutz
VM1 - Bauzeitenregelung für Gehölzrodungen
Gehölzrodungen werden auf das absolut notwendige Maß reduziert und außerhalb der Vogelbrutzeit
durchgeführt (Zeitraum 1. Oktober bis 1. März). Um auch ggf. besonders früh brütenden Arten
Rechnung zu tragen, wird im Vorfeld von Rodungen jeweils eine Besiedlungskontrolle durch einen
Sachverständigen durchgeführt. Gerodete Gehölze werden nicht zwischengelagert bzw. innerhalb von
fünf Tagen abgefahren, um Kleintieren keine Ansiedlungsmöglichkeiten zu bieten.
VM2 - Bauzeitenregelung für Gebäudeabbrüche/ Besiedlungsausschluss vor Abbruch
Gebäudeabbrüche werden außerhalb der Vogelbrutzeit durchgeführt (Zeitraum 1. Oktober bis 1. März).
Um auch ggf. besonders früh brütenden Arten und Fledermäusen Rechnung zu tragen, wird im Vorfeld
jeweils eine Besiedlungskontrolle durch einen Sachverständigen durchgeführt. Unbesiedelte Gebäude
können ganzjährig nach einem vorherigen Besiedlungsausschluss durch einen Sachverständigen
abgebrochen werden.
VM3 - Reptilienschutz - Ausschluss der Einwanderung ins Baufeld
Zur Verhinderung der Einwanderung von Reptilien und anderer Kleintiere und zur Vermeidung der
Tötung und Verletzung durch temporäre Fallenwirkung während der Bauzeit wird vor Beginn der
Aktivitätszeit der Zauneidechse (Mitte März) ein mobiler Reptilienschutzzaun entlang der nördlichen
Grundstücksgrenze (Bahnanlage) errichtet. Die genaue Lage des Zaunes ist mit einem
Sachverständigen vor Ort abzustimmen.
VM4 - Vermeidung von Störungen durch Lichtemissionen der Außenbeleuchtung
Die Emissionen der Straßen-/ Wegebeleuchtung und Außenbeleuchtung der Gebäude werden auf das
notwendige Maß reduziert und es werden insekten-/ fledermausfreundlichen Lichtquellen verwendet.
Kunstlicht kann Auswirkungen auf lichtsensible Organismen haben, z. B. Einschränkung bzw.
Veränderungen der Aktionsradien und des Nahrungsangebots, der Räuber-Beute-Beziehungen.
Beleuchtungen sollten deshalb so gering wie möglich gehalten werden. Attraktiv auf Insekten wirkt
Licht im Ultraviolettbereich. Grundsätzlich gilt je geringer der Ultraviolett- und Blauanteil einer Lampe
ist, desto kleiner sind die Auswirkungen auf die Organismen. Im weißen Lichtspektrum ist warmweißes
Licht mit einer Farbtemperatur <3.000 Kelvin zu bevorzugen.
Weitere Minimierungsmöglichkeiten des Einflusses von Lichtemissionen:
- Quecksilberdampf-Hochdrucklampen wirken anziehend auf Insekten und sind abzulehnen;
- Beleuchtung aufeinander abstimmen (keine unnötigen Mehrfachbeleuchtungen);
- Beleuchtungszeiten den saisonalen Gegebenheiten anpassen;
- Beleuchtungsdauer und Lichtstärke auf das funktional notwendige reduzieren;
- unterbrochene Beleuchtung, kein Dauerlicht, Lichtpulse so kurz wie möglich, Dunkelphasen

dazwischen so lang wie möglich (ggf. Bewegungsmelder);
- Abweichen von den Beleuchtungsnormen an Orten, an denen die Sicherheit auch mit weniger

Kunstlicht gewährleistet werden kann;
- zielgerichtetes Licht - Licht soll nur dorthin gelangen, wo es einen funktionalen Zweck erfüllt;
- Streulicht vermeiden - Lichtwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche (z. B. kleiner

Grenzaustrittswinkel, Leuchten sorgfältig platzieren und ausrichten, ggf. Abschirmungen und
Blendschutzvorrichtungen einrichten, möglichst niedrige Masthöhen, Grundausrichtung von oben
nach unten;

- Insektenfallen vermeiden durch rundum geschlossene Leuchten.
VM5 - Vermeidung von Kollisionen von Vögeln mit Glasflächen
Individuenverluste durch Kollision von Vögeln mit Glasflächen werden vermieden indem
reflexionsarmes Glas verwendet wird, d. h. entspiegelte Gläser mit einem Außenreflexionsgrad von
maximal 15%. Eine für Vögel gefährliche Durchsicht, z. B. an Balkon- oder Terrassenbrüstungen aus
Glas, wird durch die Verwendung von halbtransparenten Materialien wie z. B. Milchglas vermieden. Es
wird empfohlen, Fenster mit getesteten und als hoch wirksam bewerteten Kollisionsschutz zu
verwenden (vgl. RÖSSLER et al. 2022: Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. 3., überarbeitete
Auflage. Schweizerische Vogelwarte Sempach).
CEF1 - Anlage von Ausweichlebensstätten und Vermeidung von Summationseffekten
Vor Beginn der Baumaßnahmen werden an Gehölzen am Rand des Plangebietes oder im näheren
Umfeld Ausweichlebensstätten für den Hausrotschwanz (Nischen-/ Halbhöhlenbrüterkasten) und die
Zwergfledermaus (Ganzjahreskasten) angelegt. Kastenmodelle und Montageorte sind mit einem
Sachverständigen abzustimmen.
Um Summationseffekte durch den Verlust von Lebensstätten zu vermeiden, werden für den
Hausrotschwanz und für die Zwergfledermäuse im Zuge der Neubebauung zudem dauerhafte
Ersatzlebensstätten geschaffen.
Im nördlichen Bereich der Vorhabenfläche wird ein Fledermausfassadenkasten und ein Nischen-/
Halbhöhlenbrüterkästen an der Fassade eines Neubaus montiert oder in die Fassade integriert.
Kastenmodelle und Montageorte sind mit einem Sachverständigen abzustimmen.
Schutz gegen Lärm bei stationären Geräten
Zum Schutz gegen Lärm ist bei der Aufstellung von stationären Geräten und Maschinen wie z.B.
Luft-Wärme-Pumpen, Klima-, Kühl- und Lüftungsgeräten sowie Mini-Blockheizkraftwerken der
„Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten“ der
Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz vom 28.08.2013 zu berücksichtigen.
DIN-Vorschriften, Normen und Richtlinien
Mit den Festsetzungen der Maßnahmen zum Immissionsschutz verweist der Bebauungsplan auf
DIN-Vorschriften, Normen und Richtlinien. Diese werden bei der Verwaltungsstelle der Hansestadt
Stralsund, bei der der Bebauungsplan eingesehen werden kann, zur Einsicht bereitgehalten.
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Präambel
Auf Grund § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.10.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257)
sowie nach § 86 der Landesbauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2015, zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18.03.2025 (GVOBL. M-V S. 130), wird nach Beschlussfassung
durch die Bürgerschaft vom ......................... folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 80
"Hansebogen - Urbanes Gebiet an der Rostocker Chaussee " der Hansestadt Stralsund, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:

© Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG)

Satzung der Hansestadt Stralsund über den
Bebauungsplan Nr. 80 "Hansebogen - Urbanes
Gebiet an der Rostocker Chaussee "
für das im Stadtgebiet Tribseer, Stadtteil Tribseer Vorstadt gelegene Gebiet,
begrenzt im Osten durch die Hinterhöfe und Gärten der Wohnbebauung am
Carl-Heidemann-Ring 75 - 81 und der Rostocker Chaussee 36 - 40, im Süden
durch die Rostocker Chaussee und im Westen und Norden durch die frühere
Bahntrasse der Zugverbindung in Richtung Tribsees

Planungsstand:

23.10.2025

Vorentwurf zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

10.11.2025
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